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- der §§ 12, 25, 27, 28, 29, 30, 33 und 34 des Ge-

setzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungs-

behörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) vom 

13. 5. 1980 (SGV. NRW 2060)

wird verordnet:

Präambel

Der umfassende Schutz der Gewässer zum Zwecke 

der Trinkwassergewinnung zum Wohle der Bevölke-

rung im Einzugsgebiet der Trinkwassergewinnungen 

„Hennenohl“ und „Quellen im Kirchgarten“ macht es 

notwendig, dieses Wasserschutzgebiet auszuweisen.

Der Vollzug dieser Verordnung wird von den zustän-

digen Wasserbehörden durchgeführt. Die Regelungen 

dieser Verordnung wurden vor dem Hintergrund festge-

setzt, dass über weitere Tatbestände spezialgesetzlich 

nach dem Wasserhaushaltsgesetz bzw. Landeswasser-

gesetz NRW sowie den dazu gehörenden Verordnungen 

zu entscheiden ist. Derartige Regelungen (insbeson-

dere Abwasseranlagen, -einleitungen, Wärmepumpen, 

Rohrleitungen gem. § 19a WHG etc.) sind in dieser Ver-

ordnung nicht aufgenommen, da der Gewässerschutz 

durch die Wasserbehörden im Rahmen ihrer Entschei-

dungskompetenz gesichert ist.

Bei allen Entscheidungen ist dem Schutzzweck dieser 

Verordnung Rechnung zu tragen; auch bei konkur-

rierenden Nutzungsansprüchen ist der Trinkwasser-

versorgung aufgrund ihres entscheidenden Gewichts 

grundsätzlich Vorrang einzuräumen.

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich

(1) Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung 

wird zum Schutze der Gewässer im Einzugsgebiet 

der Wassergewinnungsanlagen „Hennenohl“ und 

„Quellen im Kirchgarten“ ein Wasserschutzgebiet 

festgesetzt. 

 Begünstigte im Sinne von § 15 Abs. 1 LWG sind die 

Hochsauerlandwasser GmbH (für die Wassergewin-

nungsanlage „Hennenohl“) und der Wasserbeschaf-

fungsverband Föckinghausen (für die Wassergewin-

nungsanlage „Quellen im Kirchgarten“).

(2) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in die weiteren 

Schutzzonen (Zonen III), unterteilt in die Zonen III B 

und III A, die engeren Schutzzonen (Zonen II) und in 

die Fassungsbereiche (Zonen I).

(3) Es erstreckt sich im Hochsauerlandkreis auf die 

Gemeinde Bestwig,

- Gemarkung Velmede, Flure 20, 22, 29, 30, 31, 32 

und 35 jeweils teilweise und

- Gemarkung Ostwig, Flure 1 und 2 jeweils teil-

weise.

(4) Über das Wasserschutzgebiet mit seinen Schutzzo-

nen gibt die als Anlage zu dieser Verordnung ange-

fügte Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25 000 einen 

Überblick.

 Im Einzelnen ergibt sich die genaue Abgrenzung 

des Wasserschutzgebietes und seiner Schutzzonen 

aus der Schutzgebietskarte im Maßstab 1 : 5000, in 

der die Zonen III B braun, die Zonen III A gelb, die 

Zonen II grün und die Zonen I rot angelegt sind.

 Übersichtskarte und Schutzgebietskarte sowie die 

Anlagen A (Begriffsbestimmungen) und B (geneh-

migungspfl ichtige und verbotene Handlungen und 

Maßnahmen) sind Bestandteil dieser Verordnung. 

Die Verordnung liegt vom Tag des In-Kraft-Tretens 

an zu jedermanns Einsicht während der Dienst-

stunden bei folgenden Behörden aus:

1. Bezirksregierung Arnsberg

 – Obere Wasserbehörde – 

 59821 Arnsberg

2. Landrat des Hochsauerlandkreises

 – Untere Wasserbehörde –

 59872 Meschede

3. Bürgermeister der Gemeinde Bestwig

 59909 Bestwig.

§ 2

Schutz in den Zonen III B, III A, II und I

(1) Das Wasserschutzgebiet soll in der Regel das ge-

samte Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungs-

anlage umfassen. Dabei ist sowohl das unterirdische 

als auch das oberirdische Einzugsgebiet zu berück-

sichtigen. Der unterschiedlichen Auswirkung der 

Gefahrenherde nach Art, Ort, Dauer und Unter-

grundbeschaffenheit muss durch Gliederung des 

Wasserschutzgebietes in Schutzzonen und durch 

angemessene Nutzungsbeschränkungen Rech-

nung getragen werden. Die Gefahr für das genutzte 

Grundwasser nimmt - außer bei fl ächenhaften Ein-

trägen - allgemein mit zunehmendem Abstand des 

Gefahrenherdes von der Trinkwassergewinnungs-

anlage ab. Aufbauend auf den fl ächendeckenden 

Grundwasserschutz gliedert sich ein Wasserschutz-

gebiet in der Regel in die Schutzzonen III, II und I.

(2) Die Zone III soll den Schutz vor weit reichenden 

Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder 

schwer abbaubaren chemischen oder radioaktiven 

Verunreinigungen, gewährleisten. Sie wird aufgrund 

der gegebenen hydrogeologischen Verhältnisse in 

die zwei Zonen III B und III A unterteilt.

(3) Die Zone II soll den Schutz vor Verunreinigungen 

durch pathogene Mikroorganismen (z. B. Viren, 

Bakterien, Parasiten und Wurmeier) sowie vor sons-

tigen Beeinträchtigungen gewährleisten, die bei ge-

ringer Fließdauer und Strecke zur Trinkwasserge-

winnungsanlage gefährlich sein können.

(4) Die Zone I soll den Schutz der Gewinnungsanla-

gen und ihrer unmittelbaren Umgebung vor jeg-

lichen Verunreinigungen und Beeinträchtigungen 

gewährleisten. In der Zone I sind alle Handlungen 

verboten, die nicht dem ordnungsgemäßen Betrei-

ben, Warten oder Unterhalten des Wasserwerks, 

der Gewinnungsanlagen und der Entnahmeeinrich-

tungen, der behördlichen Überwachung der Was-

serversorgung oder dem Ausüben der Gewässerauf-

sicht dienen.

 Das Betreten der Zone I ist nur solchen Personen 

gestattet, die im Interesse der Wasserversorgung 

handeln oder mit behördlichen Überwachungsauf-

gaben betraut sind.

 Land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen sowie 

gartenbauliche Nutzung sind verboten, soweit sie 

nicht dem Erhalten und Pfl egen der zum Schutz der 

Gewässer notwendigen Grasnarbe und des Baum-

bestandes dienen. Der Einsatz chemischer Mittel 

für Pfl anzenschutz, Schädlings- oder Aufwuchsbe-

kämpfung sowie zur Wachstumsregelung und jegli-

che Düngung sind verboten.
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(5) Die einzelnen Genehmigungs- und Verbotstatbe-

stände in den Zonen III B, III A und II gehen aus der 

dieser Verordnung beigefügten Anlage B hervor.

 Soweit die Regelungen sich auf das Errichten, Her-

stellen oder wesentliche Ändern beziehen, gelten 

sie nicht für den rechtmäßigen Vollzug einer zum 

Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung 

vorliegenden bestandskräftigen Genehmigung oder 

sonstigen behördlichen Zulassung.

§ 3

Düngung im Wasserschutzgebiet

(1) Ziel der gewässerschonenden Düngung im Sinne 

dieser Verordnung ist es, die Gewässer im Interesse 

der öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen 

Einwirkungen durch eine nicht im Rahmen der ord-

nungsgemäßen Landwirtschaft erfolgende Ausbrin-

gung von Düngemitteln zu schützen.

(2) Die Nährstoffträger dürfen nur zum Zwecke der 

Düngung nach den Grundsätzen der guten fach-

lichen Praxis beim Düngen, d. h. unter Beachtung 

der Düngeverordnung und der Beratungsempfeh-

lungen der Landwirtschaftskammer NRW aufge-

bracht werden.

(3) Die Düngebedarfsermittlung hat nach einem aktu-

alisierten schriftlichen Düngeplan zu erfolgen. Die 

Ausbringung der Düngemittel ist durch schlagbezo-

gene Aufzeichnungen zu dokumentieren.

 Die o. g. Düngepläne bzw. Aufzeichnungen sind 

neun Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der 

Unteren Wasserbehörde vorzulegen. 

(4) In begründeten Einzelfällen haben Betriebe > 3 ha 

bewirtschafteter Fläche auf Aufforderung der Un-

teren Wasserbehörde nach Maßgabe der Landwirt-

schaftskammer NRW am Ende der Vegetationsperi-

ode die Nährstoffversorgung des Bodens (z. B. N
min

-

Untersuchung) zu ermitteln. 

 Das Gleiche gilt für Betriebe < 3 ha bewirtschafteter 

Fläche bei einem Missverhältnis zwischen Tierbe-

stand und zu bewirtschaftender Fläche.

 Bodenproben nach Satz 1 und 2 sind einschließlich 

der Probeentnahme von einer fachlich geeigneten 

neutralen Stelle (z. B. LUFA) durchzuführen. Die 

Untersuchungsergebnisse sind der Unteren Was-

serbehörde mit einer Erläuterung der jeweiligen 

Kreisstelle der Landwirtschaftskammer NRW zuzu-

leiten.

 Die Untere Wasserbehörde ist berechtigt, weitere 

Bodenproben von einer fachlich geeigneten neu-

tralen Stelle entnehmen zu lassen.

§ 4

Militärische Übungen und Liegenschaften

Bei militärischen Übungen und Liegenschaften sind die 

im Merkblatt W 106 des DVGW „Militärische Übungen 

und Liegenschaften der Streitkräfte in Wasserschutz-

gebieten“ in der jeweils gültigen Fassung festgelegten 

Erlaubnisse und Verbote zu beachten.

§ 5

Duldungspfl ichten

(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grund-

stücken im Wasserschutzgebiet sowie die bzw. der 

Begünstigte haben die wasserbehördliche Über-

wachung des Wasserschutzgebietes, insbesondere 

hinsichtlich der Befolgung der Vorschriften dieser 

Verordnung und der nach ihr getroffenen Anord-

nungen, sowie die Beobachtung der Gewässer und 

des Bodens gem. § 19 Abs. 2 Nr. 2, § 21 WHG und 

§§ 116, 117 und 167 Abs. 2 LWG zu dulden.

(2) Anlagen und sonstige Einrichtungen, die zum Zeit-

punkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung beste-

hen und die nach Maßgabe des sonstigen öffent-

lichen Rechts im Bestand und Betrieb geschützt 

sind, genießen Bestandsschutz. Eigentümer und 

Nutzungsberechtigte sowie die bzw. der Begüns-

tigte haben jedoch zu dulden, dass solche Anlagen 

und Einrichtungen an die Vorschriften der Verord-

nung angepasst und erforderliche Sicherungsmaß-

nahmen getroffen werden (§ 19 Abs. 2 Nr. 2 WHG).

(3) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grund-

stücken im Wasserschutzgebiet und die bzw. der 

Begünstigte haben darüber hinaus 

1. das Errichten, Betreiben und Unterhalten von 

Einrichtungen zur Sicherung der Zone I gegen 

unbefugtes Betreten,

2. das Aufstellen, Unterhalten oder Beseitigen von 

Hinweis-, Warn-, Gebots- und Verbotszeichen,

3. das Auffüllen von Mulden und Erdaufschlüssen 

sowie das Beseitigen von Ablagerungen,

4. das Betreten der Grundstücke zur Beobachtung, 

Messung und Untersuchung der Gewässer und 

zur Entnahme von Bodenproben,

5. die Anlage und den Betrieb von Grundwasserbe-

obachtungsbrunnen und Messstellen an ober-

irdischen Gewässern und

6. das Errichten und Unterhalten von Anlagen zur 

Sicherung gegen Überschwemmungen 

 durch die zuständige Behörde zu dulden. Die zu-

ständige Behörde informiert den Betroffenen vorab.

(4) Die Untere Wasserbehörde ordnet gegenüber den 

betroffenen Eigentümern oder Nutzungsberech-

tigten oder der bzw. dem Begünstigten die gem. 

Abs. 1 - 3 zu duldenden Maßnahmen durch schrift-

lichen Bescheid an. Die bzw. der Begünstigte ist 

vorher zu hören; bei fachspezifi schen Fragen sind 

ggf. auch andere Träger öffentlicher Belange (z. B. 

Landwirtschaftskammer NRW, Forstamt) zu hören. 

Soweit bergrechtliche Belange berührt sind, ergeht 

die Entscheidung im Benehmen mit der Bergbehör-

de. Die bzw. der Begünstigte und die am Verfahren 

Beteiligten erhalten Abschriften nachrichtlich zur 

Kenntnis.

§ 6

Genehmigungen

(1) Über die Genehmigung nach § 2 Abs. 5  i. V. m. der 

Anlage B dieser Verordnung entscheidet die zustän-

dige Untere Wasserbehörde. Dem Genehmigungs-

antrag sind in vierfacher Ausfertigung Unterlagen 

wie Beschreibungen, Pläne, Zeichnungen, Berech-

nungen und sonstige Nachweise beizufügen, soweit 

sie zur Beurteilung des Antrages erforderlich sind.

(2) Die Untere Wasserbehörde beteiligt die/den Be-

günstigte(n). Sie kann vor ihrer Entscheidung bei 

fachspezifi schen Fragen ggf. auch andere Träger 

öffentlicher Belange hören.
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(3) Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auf-

lagen versehen und befristet werden. Sie kann zu-

rückgenommen oder nachträglich mit zusätzlichen 

Anforderungen versehen oder weiteren Einschrän-

kungen unterworfen werden, soweit es das Inte-

resse der öffentlichen Wasserversorgung gebietet, 

die Gewässer im Rahmen dieser Verordnung vor 

nachteiligen Einwirkungen zu schützen, die bei der 

Erteilung der Genehmigung nicht voraussehbar wa-

ren. Sie kann auch einmalig für eine bestimmte 

Zahl in der Zukunft liegender Handlungen gleicher 

Art erteilt werden. 

(4) Der Bescheid über den Genehmigungsantrag ist 

dem Antragsteller zuzustellen und allen am Verwal-

tungsverfahren Beteiligten zu übersenden.

(5) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei 

Jahren nach Bestandskraft der Genehmigung mit 

der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen 

oder die Ausführung ein Jahr unterbrochen worden 

ist. 

(6) Einer besonderen Genehmigung nach den Vor-

schriften dieser Verordnung bedarf es nicht für 

Handlungen, die nach anderen Bestimmungen ei-

ner Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, berg-

rechtlichen Betriebsplanzulassung oder sonstigen 

behördlichen Zulassung bedürfen, wenn diese von 

der Unteren oder Oberen Wasserbehörde oder mit 

deren Einvernehmen erteilt wird. 

§ 7

Befreiungen

(1) Die Untere Wasserbehörde kann auf Antrag von den 

Verboten des § 2 Abs. 4 und 5 i. V. m. der Anlage 

B dieser Verordnung eine Befreiung erteilen, wenn 

andere Rechtsvorschriften dem nicht entgegenste-

hen und

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abwei-

chung erfordern oder

2. das Verbot zu einer offenbar nicht beabsichtigten 

Härte führt und die Abweichung mit den Belan-

gen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere 

des Gewässerschutzes, im Sinne dieser Verord-

nung vereinbar ist.

 Vor der Entscheidung ist die bzw. der Begünstigte 

zu beteiligen.

(2) Der bzw. dem Begünstigten kann auf Antrag von 

der Unteren Wasserbehörde eine Befreiung von den 

Verboten dieser Verordnung erteilt werden, soweit 

dies zum Betrieb der Wassergewinnungs- und -ver-

sorgungsanlagen erforderlich und mit den Belangen 

des Wohls der Allgemeinheit vereinbar ist.

(3) Vor der Entscheidung über eine Befreiung nach 

Abs. 1 oder Abs. 2 ist von der Unteren Wasserbe-

hörde in hygienischen und gesundheitlichen Fra-

gen eine Stellungnahme der zuständigen Unteren 

Gesundheitsbehörde und bei landwirtschaftlichen 

Fragen der Landwirtschaftskammer NRW einzuho-

len. 

(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 6 Abs. 1 - 5 

entsprechend.

§ 8

Entschädigungen und Ausgleichszahlungen

(1) Stellt eine Anordnung nach dieser Verordnung eine 

Enteignung dar, befi ndet die Obere Wasserbehörde 

auf Antrag des Betroffenen über die Entschädigung 

gem. §§ 19 Abs. 3, 20 WHG, §§ 15 Abs. 2, 134 und 

135 LWG.

(2) Setzt eine Anordnung nach dieser Verordnung 

erhöhte Anforderungen fest, die die ordnungsge-

mäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines 

Grundstückes beschränken, so ist für die dadurch 

verursachten wirtschaftlichen Nachteile auf Antrag 

eines Beteiligten durch die Obere Wasserbehörde 

gem. § 19 Abs. 4 WHG, § 15 Abs. 2 und 3 LWG ein 

angemessener Ausgleich festzusetzen, soweit nicht 

eine Entschädigungspfl icht nach Abs. 1 besteht.

 Der Antrag setzt voraus, dass die Beteiligten sich 

ernsthaft um eine gütliche Einigung vergeblich be-

müht haben.

§ 9

Überwachung

Bestehende Anlagen oder Einrichtungen im Wasser-

schutzgebiet sind von Amts wegen durch die Untere 

Wasserbehörde und die Untere Gesundheitsbehörde 

zu überprüfen und zu überwachen (Wasserbehörde: 

§ 116 LWG i. V. m. ZustVOtU; Gesundheitsbehörde: 

Trinkwasserverordnung – TrinkwV –).

§ 10

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 41 Abs. 1 Nr. 2 

WHG, § 161 Abs. 1 Nr. 2 LWG handelt, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig eine nach § 2 Abs. 4 und 5 i. V. 

m. der Anlage B dieser Verordnung genehmigungs-

pfl ichtige Handlung ohne die Genehmigung nach 

§ 6 oder eine nach dieser Verordnung verbotene 

Handlung ohne eine Befreiung nach § 7 vornimmt 

oder Aufl agen eines entsprechenden Bescheides 

nicht einhält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 

von zurzeit bis zu 50 000,– Euro geahndet werden 

(§ 161 Abs. 4 LWG).

§ 11

Andere Rechtsvorschriften

Die in anderen Rechtsvorschriften vorgesehenen An-

zeige-, Genehmigungs-, Duldungs- oder Zulassungs-

pfl ichten, Beschränkungen oder Verbote bleiben un-

berührt.

§ 12

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer 

Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 

Arnsberg in Kraft und gilt 40 Jahre (§ 14 Abs. 4 LWG).

Arnsberg, 18. 1. 2007

Az.: 54.01.04.01-958-640

Bezirksregierung

als Obere Wasserbehörde

gez. Helmut Diegel

Regierungspräsident
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Anlage A
- Begriffsbestimmungen -

zur ordnungsbehördlichen Verordnung 

zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für 

das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen 

„Hennenohl“ und „Quellen im Kirchgarten“

- Wasserschutzgebietsverordnung „Bestwig-
Hennenohl/Föckinghausen“ -

Im Sinne dieser Verordnung sind

1. Wassergefährdende Stoffe (§ 19g (5) WHG i. V. m. 
§ 1 VAwS)

 feste, fl üssige oder gasförmige Stoffe, die sich im 

Wasser lösen, sich mit diesem vermischen, an sei-

nen Inhaltsstoffen haften oder seine Oberfl äche 

bedecken und dadurch die physikalischen, che-

mischen oder biologischen Eigenschaften des Was-

sers nachteilig verändern können, insbesondere

- Säuren, Laugen

- Alkalimetalle, Siliciumlegierungen mit über 30 

v. H. Silicium, metallorganische Verbindungen, 

Halogene, Säurehalogenide, Metallcarbonyle und 

Beizsalze

- Mineral- und Teeröle sowie deren Produkte

- fl üssige und wasserlösliche Kohlenwasserstof-

fe, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ester, halogen-, 

stickstoff- und schwefelhaltige organische Ver-

bindungen

- biologische und chemische Mittel für Pfl anzen-

schutz, zur Schädlings- oder Aufwuchsbekämp-

fung sowie zur Wachstumsregelung (Pfl anzen-

schutzmittel)

- Gifte.

 Zu diesen gehören auch die in der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz 

über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in 

Wassergefährdungsklassen - Verwaltungsvorschrift 

wassergefährdende Stoffe (VwVwS) - des Bundesmi-

nisteriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit in der jeweils gültigen Fassung aufgeführ-

ten wassergefährdenden Stoffe.

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen

 selbstständige und ortsfeste oder ortsfest benutzte 

Funktionseinheiten. Betrieblich verbundene un-

selbstständige Funktionseinheiten bilden eine An-

lage (§ 2 Abs. 1  Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über 

Fachbetriebe - VAwS).

 Unterirdisch sind Behälter und Rohrleitungen, die 

vollständig oder teilweise im Erdreich eingebettet 

sind. Alle anderen Behälter und Rohrleitungen gel-

ten als oberirdisch (§ 2 Abs. 2 VAwS).

 Die Regelungen in Bezug auf Anlagen zum Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen schließen den Um-
gang und das Lagern mit ein.

3. Wesentliches Ändern
 jede Änderung bzw. Erweiterung, die die Frage nach 

einer Besorgnis der Gewässergefährdung erneut 

aufwirft. 

 Darüber hinaus ist hierunter auch das Erweitern 

und die Nutzungsänderung von Gebäuden im Sinne 

der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(BauO NRW) zu verstehen.

4. Düngemittel
 Stoffe, die dazu bestimmt sind, unmittelbar oder 

mittelbar Nutzpfl anzen zugeführt zu werden, um 

ihr Wachstum zu fördern, ihren Ertrag zu erhö-

hen oder ihre Qualität zu verbessern; ausgenom-

men sind Stoffe, die überwiegend dazu bestimmt 

sind, Pfl anzen vor Schadorganismen und Krank-

heiten zu schützen oder, ohne zur Ernährung von 

Pfl anzen bestimmt zu sein, die Lebensvorgänge von 

Pfl anzen zu beeinfl ussen, sowie Bodenhilfsstoffe, 

Kultursubstrate, Pfl anzenhilfsmittel, Kohlendioxid, 

Torf und Wasser (vgl. § 1 Nr. 3 ff. Düngemittelgesetz 

- DüngeMG).

4.1 Wirtschaftsdünger
 tierische Ausscheidungen, Gülle, Jauche, Stall-

mist, Stroh sowie ähnliche Nebenerzeugnisse aus 

der landwirtschaftlichen Produktion, auch wei-

terbehandelt, die dazu bestimmt sind, zu einem 

der in Nr. 4, 1. Teilsatz genannten Zwecke ange-

wandt zu werden.

4.2 Sekundärrohstoffdünger 
 Abwasser, Fäkalien, Klärschlamm und ähnliche 

Stoffe aus Siedlungsabfällen und vergleichbare 

Stoffe aus anderen Quellen, jeweils auch weiter-

behandelt und in Mischungen untereinander mit 

Stoffen nach § 1 Nrn. 1 – 5 DüngeMG, die dazu 

bestimmt sind, zu einem der in Nr. 4, 1. Teilsatz 

genannten Zwecke angewandt zu werden.

4.2.1 Bioabfälle 
 Abfälle tierischer oder pfl anzlicher Herkunft zur 

Verwertung, die durch Mikroorganismen, bo-

denbürtige Lebewesen oder Enzyme abgebaut 

werden können; hierzu gehören insbesondere 

die in Anhang 1 Nr. 1 der Bioabfallverordnung 

(BioAbfV) genannten Abfälle; Bodenmaterial 

ohne wesentliche Anteile an Bioabfällen gehört 

nicht zu den Bioabfällen; Pfl anzenreste, die 

auf forst- oder landwirtschaftlich genutzten 

Flächen anfallen und auf diesen Flächen ver-

bleiben, sind keine Bioabfälle (§ 2 Abs. 1 Bio-

AbfV).

5. Intensivkulturen 
 landwirtschaftliche Kulturen mit hohem Dünge-

mittel- und/oder Pfl anzenschutzmittel-Einsatz und 

dauernder Bearbeitung, die stets an gleicher Stelle 

angebaut werden.

6. Intensivtierhaltungen
 Tierhaltungen im Freien, bei denen das Futter nicht 

zum überwiegenden Teil durch unmittelbare Bo-

denertragsnutzung gewonnen werden kann.

7. Intensivbeweidung
 die großfl ächige Zerstörung der Grasnarbe durch 

überproportionale Beweidungsintensität.

8. Pferche
 eingezäunte Flächen, die zur mehrtägigen Unter-

bringung von Schafen dienen.

9. Dauergrünland
 nicht in die Fruchtfolge einbezogene Flächen, auf 

denen ständig für einen Zeitraum von mindestens 

fünf Jahren Gras erzeugt wird. Es kann sich um 

eingesätes oder natürliches Grasland handeln. Zum 

Zwecke einer Grünlandnutzung im Rahmen des Ver-
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tragsnaturschutzes oder Vertragsgewässerschutzes 

eingebrachte Ackerfl ächen fallen nicht unter diese 

Regelung.

Anlage B

zur ordnungsbehördlichen Verordnung 

zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das Einzugsgebiet 

der Wassergewinnungsanlagen 

„Hennenohl“ und „Quellen im Kirchgarten“

- Wasserschutzgebietsverordnung „Bestwig-Hennenohl/Föckinghausen“ -

Inhaltsverzeichnis:

  1. Abfallwirtschaft

  2. Bodeneingriffe

  3. Gebäude, bauliche Anlagen und Nutzungen i. S. d. BauO NRW 

  4. Baustelleneinrichtung 

  5. Friedhöfe

  6. Fischwirtschaft

  7. Forstwirtschaft

  8. Weihnachtsbaumkulturen

  9. Landwirtschaft und Gartenbau 

10. Pfl anzenschutzmittel

11. Verkehrsanlagen

12. Anlagen zum Güterumschlag, die nicht unter Nr. 13 geregelt sind

13. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen i. S. d. § 19g WHG

14. Anlagen zum Erzeugen, Bearbeiten, Verarbeiten oder Spalten von Kernbrennstoffen, 

 zum Aufarbeiten bestrahlter Kernbrennstoffe und zum Erzeugen ionisierender Strahlen 

 sowie das Lagern und Zwischenlagern radioaktiver Stoffe

Genehmigungspfl ichtige und verbotene Handlungen und Maßnahmen

In der Schutzzone I sind gem. § 2 (4) der Verordnung auch alle unter Nrn. 1 - 14 aufgeführten 
Handlungen verboten.

Zeichenerklärung: 

V  =  Handlung oder Maßnahme ist verboten, Befreiung kann unter Aufl agen und Bedingungen erteilt 

  werden

G  =  Handlung oder Maßnahme unterliegt der Genehmigungspfl icht durch die Wasserbehörde

 -   =  durch Schutzgebietsverordnung nicht geregelt

10. Kahlhieb
 die Entnahme aller Bäume auf der Bestandsfl äche. 

Eine Lichthauung, die den Bestockungsgrad auf 

weniger als 0,4 absenkt, ist dem Kahlhieb gleichge-

setzt.
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Nr. Tatbestand und Handlung III B III A II

1 Abfallwirtschaft 
1.1 Anlagen zur Beseitigung (Ablagern) 

von Abfällen (Deponien) 
Errichten, wesentliches Ändern V

ausgenommen:
Anlagen zum Ablagern nicht 
nachteilig veränderter Lo-          
cker- und Festgesteine 

V
G:   Anlagen zum Ablagern 

nicht nachteilig veränder-
ter Locker- und Festge-
steine 

V

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

Errichten und  wesentliches Ändern 
von Anlagen zur Beseitigung (Lagern 
und Behandeln) und Verwertung von 
Abfällen 

- die überwachungsbedürftig oder beson-
ders überwachungsbedürftig gem. § 41 
KrW-/AbfG i. V. m. dem untergesetzli-
chen Regelwerk sind 

- die nicht überwachungsbedürftig oder 
nicht besonders überwachungsbedürftig 
sind 

V

-

V

G

V

V

2 Bodeneingriffe
2.1 

2.1.1 

2.1.2 

Gewinnung von Bodenschätzen i. S. d. 
AbgrG NRW und Bergrechts 

oberhalb vom Grundwasser 

im Grundwasser 

-

V

G

V

V

V
2.2 Grabungen und künstliche Erd-

aufschlüsse (z.B. wissenschaftliche 
Grabungen, Ausschachtungen, Verlegung 
von Versorgungsleitungen, Bohrungen, 
Schürfungen) 

- G
ausgenommen:   
- Weidebrunnen  
- Ausschachtungen bei 

baugenehmigungsfreien 
bzw. baugenehmigten Vor-
haben gemäß BauO NRW 

G
ausgenommen:
Weidebrunnen             

Unterhaltungsmaßnahmen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit oder zur Abwendung einer drohenden Gefahr unabweisbar 
notwendig sind, sind der Unteren Wasserbehörde unverzüglich nachträglich anzuzeigen.
2.3 Verwenden auswasch- oder auslaugba-

rer wassergefährdender Stoffe im Erd- 
und Tiefbau, soweit von diesen eine 
Gefährdung für das Grundwasser
ausgeht und die Gefahr des Austrags 
des Stoffes bestehen kann (z. B. Bau-
schutt, Müllverbrennungsrückstände, 
Schlacken, teer- und phenolhaltige Stoffe) 

G: 
Verwendung nach dem Stand 
der Technik mit Materialien, 
die den gesetzlichen und 
ministeriellen Anforderungen 
für eine Verwendung entspre-
chen 

G: 
Verwendung nach dem Stand 
der Technik mit Materialien, 
die den gesetzlichen und 
ministeriellen Anforderungen 
für eine Verwendung entspre-
chen 

V

2.4 Sprengungen G G V

3 Gebäude, bauliche Anlagen und 
Nutzungen i. S. d. BauO NRW

3.1 Motorsportanlagen und Motorsport 
Errichten, wesentliches Ändern von Mo-
torsportanlagen sowie Durchführen von 
Motorsportveranstaltungen außerhalb von 
Motorsportanlagen 

G V V

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

Campingplätze/Zeltlager 

Errichten, wesentliches Ändern von Cam-
pingplätzen 

Zelten und Lagern 

G

-

G

-

V

V

3.3 Märkte, Volksfeste oder ähnliche Ver-
anstaltungen 
außerhalb dafür zugelassener baulicher 
Anlagen 

G G G
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Nr. Tatbestand und Handlung III B III A II
3.4 

3.4.1 

3.4.2 

Schießstätten außerhalb von Gebäuden 

Errichten 

wesentliches Ändern

V

G

V

G

V

V
3.5 

3.5.1 

3.5.2

Windkraftanlagen 

Errichten 

wesentliches Ändern 

-

-

G

G

V

G
3.6 

3.6.1 

3.6.2

Gebäude und sonstige bauliche Anla-
gen,
die nicht gesondert in den Anlagen A und 
B dieser Verordnung geregelt sind 

Errichten 

Wiederherstellen, wesentliches Ändern 

-

-

G
ausgenommen:
baugenehmigungsfreie Vor-
haben sowie Vorhaben im 
beplanten Bereich gemäß 
§ 30 BauGB  

G
ausgenommen:
baugenehmigungsfreie Vor-
haben sowie Vorhaben im 
beplanten Bereich gemäß 
§ 30 BauGB 

V

V
G:  soweit keine 

Erhöhung des 
Gefährdungspo-
tentials zu be-
sorgen ist  

4 Baustelleneinrichtung
soweit Aufenthaltsunterkünfte, sanitäre 
Einrichtungen und Baustofflager geschaf-
fen oder Maschinen gewartet werden

- - V

5 Friedhöfe (ausgenommen Urnen-
bestattungen)
Neuanlegen, wesentliches Erweitern G V V

6 Fischwirtschaft 

Fischhaltung mit Zufütterung, Netzfisch-
haltung

G V V

7 Forstwirtschaft
7.1 

7.1.1 

7.1.2 

Wald 

Kahlhieb oder eine diesem in der Wirkung 
gleichkommende Lichthauung  

Umwandlung von Wald in andere Nut-
zungsarten 

-

-

 - 

-

G: über 0,3 ha 

V

7.2 Nährstoffträger 
Aufbringen V

G: forstwirtschaftliche Kom- 
     pensationskalkung zur 
     Eindämmung von Wald- 
     schäden  

V
G:  forstwirtschaftliche Kom-

pensationskalkung zur 
Eindämmung von Wald-
schäden 

V
G:  forstwirtschaftli-

che Kompensati-
onskalkung zur 
Eindämmung 
von Waldschä-
den

7.3 Pflanzenschutzmittel  
Verwenden von in Wasserschutzgebieten 
zugelassenen Pflanzenschutzmitteln aus 
der Luft 

G G G
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Nr. Tatbestand und Handlung III B III A II

8

8.1 

8.2 

Weihnachtsbaumkulturen

Anlegen und Erweitern  

Entnahme von Ballen 

G

G

G

G

G

V

9 Landwirtschaft und Gartenbau

9.1 Dauergrünland 
Umwandlung in eine andere landwirt-
schaftliche oder gartenbauliche Nutzung 

- G V

9.2 

9.2.1 

9.2.2

Gartenbaubetriebe 

Neuanlegen, wesentliches Ändern 

Umwidmung landwirtschaftlicher Betriebe

G

G

G

G

V

G
9.3 Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 

Jauche, Gülle und Silagesickersäften i. 
S. d. § 19g Abs. 2 WHG (JGS-Anlagen) 
sowie ortsfeste Anlagen zum Lagern 
von Festmist  
Errichten, wesentliches Ändern - G V

9.4 

9.4.1 

9.4.2 

Silagen/Silagemieten  

Silagelagerung außerhalb fester Anlagen 

Fahrsilos  
Errichten, wesentliches Ändern 

-

-

V
ausgenommen:
Ballensilage in Schutzfolie 
oder vergleichbare Silierver-
fahren, mit mindestens 30 % 
Trockengehalt, von denen 
keine Umweltgefährdung 
ausgeht 

G

V
ausgenommen:
Ballensilage in 
Schutzfolie oder 
vergleichbare Silier-
verfahren, mit min-
destens 30 % Tro-
ckengehalt, von 
denen keine Um-
weltgefährdung 
ausgeht 

G
9.5 Intensivkulturen 

Neuanlegen, Erweitern G V V

9.6 Intensivtierhaltung 
Errichten, wesentliches Ändern G V V

9.7 Intensivbeweidung G V V

9.8 Pferche - - V

9.9 Aufbringen von Sekundärrohstoffdün-
ger 

V
ausgenommen: 
Gartenkompost im häuslichen 
Bereich  

G:   Bioabfälle pflanzlicher 
Herkunft, soweit es sich 
um kompostierbare Abfäl-
le (EAK: 20 02 01) han-
delt sowie Biokomposte 
mit dem Rottungsgrad 4 
und höher 

       

V
ausgenommen:
Gartenkompost im häuslichen 
Bereich  

G:   Bioabfälle pflanzlicher 
Herkunft, soweit es sich 
um kompostierbare Abfäl-
le (EAK: 20 02 01) han-
delt sowie Biokomposte 
mit dem Rottungsgrad 4 
und höher 

V
ausgenommen:
Gartenkompost im 
häuslichen Bereich  

9.10 Aufbringen von Gülle, Jauche, Silage-
sickersaft und Festmist  

V
ausgenommen:
Düngung nach § 3 

V
ausgenommen:
Düngung nach § 3 

V

9.11 Aufbringen von Mineraldünger V
ausgenommen:
Düngung nach § 3 

V
ausgenommen:
Düngung nach § 3 

V
ausgenommen:
Düngung nach § 3 
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Nr. Tatbestand und Handlung III B III A II

10 Verwenden von in Wasserschutzgebieten 
zugelassenen Pflanzenschutzmit-
teln aus der Luft (soweit nicht unter 7.3 
geregelt) 

V V V

11 Verkehrsanlagen 

11.1 Bau neuer Straßen, Wege und Bahnan-
lagen 

G G V
G:   Wirtschaftswege 

11.2 wesentliches Ändern bestehender 
Straßen, Wege und Bahnanlagen 

G G G

11.3 

11.3.1 

11.3.2 

Rastanlagen, Parkplätze und Stellplätze 

Errichten 

wesentliches Ändern  

-

-

G: für mehr als 10 Kfz 

G

V
G: bis zu 10 Kfz 

V
G: Maßnahmen, die 
     den Gewässer- 
     schutz verbessern 

12 Anlagen zum Güterumschlag, die 
nicht unter Ziffer 13 geregelt sind 
Errichten, wesentliches Ändern G G V

13 Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen i. S. d. § 19g WHG

13.1 Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen 
Errichten, wesentliches Ändern - V

G: Anlagen bis zu 40.000 l 
unterirdisch bzw. 100.000 l 
oberirdisch  

ausgenommen:
gegen Auslaufen gesicherte 
Kleingebinde bis insgesamt 
maximal 450 l  

V
G: Anlagen zum 

Lagern landwirt-
schaftlicher Be-
triebsmittel (z. B. 
Pflanzenbehand-
lungsmittel, Dün-
gemittel) 

ausgenommen:
gegen Auslaufen 
gesicherte Kleinge-
binde bis insgesamt 
maximal 450 l 

13.2 Transport wassergefährdender Stoffe - - V
ausgenommen:
-  Liefer- und Abhol-

verkehr für Anwoh-
ner des Wasser-
schutzgebietes 

-  Durchtransport im 
Rahmen der land- 
und forstwirtschaft-
lichen Nutzung 
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das Lagern und Verwenden 
radioaktiver Stoffe im medizi-
nischen Bereich sowie im 
Bereich der Prüf-, Regel- und 
Messtechnik 

das Lagern und Verwenden 
radioaktiver Stoffe im medizi-
nischen Bereich sowie im 
Bereich der Prüf-, Regel- und 
Messtechnik 

(4856) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 27

Nr. Tatbestand und Handlung III B III A II

14 Anlagen zum Erzeugen, Bear-
beiten, Verarbeiten oder Spalten 
von Kernbrennstoffen, zum 
Aufarbeiten bestrahlter Kern-
brennstoffe und zum Erzeugen 
ionisierender Strahlen sowie 
das Lagern und Zwischenlagern 
radioaktiver Stoffe 
Errichten, wesentliches Ändern V

ausgenommen:
V

ausgenommen:
V

59.  Ordnungsbehördliche Verordnung
zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes 

für das Einzugsgebiet der 
Wassergewinnungsanlagen „Twillmecke“

- Wasserschutzgebietsverordnung 
„Bestwig-Ramsbeck/Twillmecke“ -

Inhalt:

Präambel

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

§ 2 Schutz in den Zonen III - I

§ 3 Düngung im Wasserschutzgebiet

§ 4 Militärische Übungen und Liegenschaften

§ 5 Duldungspfl ichten

§ 6 Genehmigungen

§ 7 Befreiungen

§ 8 Entschädigungen und Ausgleichszahlungen

§ 9 Überwachung

§ 10 Ordnungswidrigkeiten

§ 11 Andere Rechtsvorschriften

§ 12 In-Kraft-Treten

Aufgrund

- der §§ 19 und 41 des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) 

vom 19. 8. 2002 (BGBl. I S. 3245)

- der §§ 14, 15, 116, 117, 136, 138, 141, 150, 161 

und 167 Abs. 2 des Wassergesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) 

vom 25. 6. 1995 (SGV. NRW 77) in der Fassung der 

Änderung vom 3. 5. 2005 

- der Nr. 20.1.6 der Verordnung zur Regelung von 

Zuständigkeiten auf dem Gebiet des technischen 

Umweltschutzes (ZustVOtU) vom 14. 6. 1994 (SGV. 

NRW 282) 

-  der §§ 12, 25, 27, 28, 29, 30, 33 und 34 des Ge-

setzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungs-

behörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) vom 

13. 5. 1980 (SGV. NRW 2060)

wird verordnet:

Präambel

Der umfassende Schutz der Gewässer zum Zwecke der 

Trinkwassergewinnung zum Wohle der Bevölkerung im 

Einzugsgebiet der Trinkwassergewinnungen „Twillme-

cke“ macht es notwendig, dieses Wasserschutzgebiet 

auszuweisen.

Der Vollzug dieser Verordnung wird von den zustän-

digen Wasserbehörden durchgeführt. Die Regelungen 

dieser Verordnung wurden vor dem Hintergrund festge-

setzt, dass über weitere Tatbestände spezialgesetzlich 

nach dem Wasserhaushaltsgesetz bzw. Landeswasser-

gesetz NRW sowie den dazu gehörenden Verordnungen 

zu entscheiden ist. Derartige Regelungen (insbeson-

dere Abwasseranlagen, -einleitungen, Wärmepumpen, 

Rohrleitungen gem. § 19a WHG etc.) sind in dieser Ver-

ordnung nicht aufgenommen, da der Gewässerschutz 

durch die Wasserbehörden im Rahmen ihrer Entschei-

dungskompetenz gesichert ist.

Bei allen Entscheidungen ist dem Schutzzweck dieser 

Verordnung Rechnung zu tragen; auch bei konkur-

rierenden Nutzungsansprüchen ist der Trinkwasser-

versorgung aufgrund ihres entscheidenden Gewichts 

grundsätzlich Vorrang einzuräumen.

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich

(1) Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung 

wird zum Schutze der Gewässer im Einzugsgebiet 

der Wassergewinnungsanlagen „Twillmecke“ ein 

Wasserschutzgebiet festgesetzt. 

 Begünstigte im Sinne von § 15 Abs. 1 LWG ist die 

Hochsauerlandwasser GmbH.

(2) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in die weitere 

Schutzzone (Zone III), die engere Schutzzone (Zone 

II) und in die Fassungsbereiche (Zonen I).

(3) Es erstreckt sich im Hochsauerlandkreis auf 

- die Gemeinde Bestwig, 

 Gemarkung Ramsbeck, Flure 14 und 15 jeweils 

teilweise und

- die Stadt Schmallenberg,

 Gemarkung Brabecke, Flure 1, 2 und 6 jeweils 

teilweise.
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(4) Über das Wasserschutzgebiet mit seinen Schutzzo-

nen gibt die als Anlage zu dieser Verordnung ange-

fügte Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25 000 einen 

Überblick.

 Im Einzelnen ergibt sich die genaue Abgrenzung des 

Wasserschutzgebietes und seiner Schutzzonen aus 

der Schutzgebietskarte im Maßstab 1 : 5 000, in der 

die Zone III gelb, die Zone II grün und die Zonen I rot 

angelegt sind.

 Übersichtskarte und Schutzgebietskarte sowie die 

Anlagen A (Begriffsbestimmungen) und B (geneh-

migungspfl ichtige und verbotene Handlungen und 

Maßnahmen) sind Bestandteil dieser Verordnung. 

Die Verordnung liegt vom Tag des In-Kraft-Tretens 

an zu jedermanns Einsicht während der Dienst-

stunden bei folgenden Behörden aus:

1. Bezirksregierung Arnsberg

 – Obere Wasserbehörde – 

 59821 Arnsberg

2. Landrat des Hochsauerlandkreises

 – Untere Wasserbehörde –

 59872 Meschede

3.  Bürgermeister der Gemeinde Bestwig

 59909 Bestwig

4. Bürgermeister der Stadt Schmallenberg

 57392 Schmallenberg

§ 2

Schutz in den Zonen III - I

(1) Das Wasserschutzgebiet soll in der Regel das ge-

samte Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungs-

anlage umfassen. Dabei ist sowohl das unterirdische 

als auch das oberirdische Einzugsgebiet zu berück-

sichtigen. Der unterschiedlichen Auswirkung der 

Gefahrenherde nach Art, Ort, Dauer und Unter-

grundbeschaffenheit muss durch Gliederung des 

Wasserschutzgebietes in Schutzzonen und durch 

angemessene Nutzungsbeschränkungen Rech-

nung getragen werden. Die Gefahr für das genutzte 

Grundwasser nimmt - außer bei fl ächenhaften Ein-

trägen - allgemein mit zunehmenden Abstand des 

Gefahrenherdes von der Trinkwassergewinnungs-

anlage ab. Aufbauend auf den fl ächendeckenden 

Grundwasserschutz gliedert sich ein Wasserschutz-

gebiet in der Regel in die Schutzzonen III, II und I.

(2) Die Zone III soll den Schutz vor weit reichenden 

Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder 

schwer abbaubaren chemischen oder radioaktiven 

Verunreinigungen, gewährleisten.

(3) Die Zone II soll den Schutz vor Verunreinigungen 

durch pathogene Mikroorganismen (z. B. Viren, 

Bakterien, Parasiten und Wurmeier) sowie vor sons-

tigen Beeinträchtigungen gewährleisten, die bei ge-

ringer Fließdauer und Strecke zur Trinkwasserge-

winnungsanlage gefährlich sein können.

(4) Die Zone I soll den Schutz der Gewinnungsanla-

gen und ihrer unmittelbaren Umgebung vor jeg-

lichen Verunreinigungen und Beeinträchtigungen 

gewährleisten. In der Zone I sind alle Handlungen 

verboten, die nicht dem ordnungsgemäßen Betrei-

ben, Warten oder Unterhalten des Wasserwerks, 

der Gewinnungsanlagen und der Entnahmeeinrich-

tungen, der behördlichen Überwachung der Was-

serversorgung oder dem Ausüben der Gewässerauf-

sicht dienen.

 Das Betreten der Zone I ist nur solchen Personen 

gestattet, die im Interesse der Wasserversorgung 

handeln oder mit behördlichen Überwachungsauf-

gaben betraut sind.

 Land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen sowie 

gartenbauliche Nutzung sind verboten, soweit sie 

nicht dem Erhalten und Pfl egen der zum Schutz der 

Gewässer notwendigen Grasnarbe und des Baum-

bestandes dienen. Der Einsatz chemischer Mittel 

für Pfl anzenschutz, Schädlings- oder Aufwuchsbe-

kämpfung sowie zur Wachstumsregelung und jegli-

che Düngung sind verboten.

(5) Die einzelnen Genehmigungs- und Verbotstatbe-

stände in den Zonen III und II gehen aus der dieser 

Verordnung beigefügten Anlage B hervor.

 Soweit die Regelungen sich auf das Errichten, Her-

stellen oder wesentliche Ändern beziehen, gelten 

sie nicht für den rechtmäßigen Vollzug einer zum 

Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung 

vorliegenden bestandskräftigen Genehmigung oder 

sonstigen behördlichen Zulassung.

§ 3

Düngung im Wasserschutzgebiet

(1) Ziel der gewässerschonenden Düngung im Sinne 

dieser Verordnung ist es, die Gewässer im Interesse 

der öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen 

Einwirkungen durch eine nicht im Rahmen der ord-

nungsgemäßen Landwirtschaft erfolgende Ausbrin-

gung von Düngemitteln zu schützen.

(2) Die Nährstoffträger dürfen nur zum Zwecke der 

Düngung nach den Grundsätzen der guten fach-

lichen Praxis beim Düngen, d. h. unter Beachtung 

der Düngeverordnung und der Beratungsempfeh-

lungen der Landwirtschaftskammer NRW aufge-

bracht werden.

(3) Die Düngebedarfsermittlung hat nach einem aktu-

alisierten schriftlichen Düngeplan zu erfolgen. Die 

Ausbringung der Düngemittel ist durch schlagbezo-

gene Aufzeichnungen zu dokumentieren.

 Die o. g. Düngepläne bzw. Aufzeichnungen sind 

neun Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der 

Unteren Wasserbehörde vorzulegen. 

(4) In begründeten Einzelfällen haben Betriebe > 3 ha 

bewirtschafteter Fläche auf Aufforderung der Un-

teren Wasserbehörde nach Maßgabe der Landwirt-

schaftskammer NRW am Ende der Vegetationsperi-

ode die Nährstoffversorgung des Bodens (z. B. N
min

-

Untersuchung) zu ermitteln. 

 Das Gleiche gilt für Betriebe < 3 ha bewirtschafteter 

Fläche bei einem Missverhältnis zwischen Tierbe-

stand und zu bewirtschaftender Fläche.

 Bodenproben nach Satz 1 und 2 sind einschließlich 

der Probeentnahme von einer fachlich geeigneten 

neutralen Stelle (z. B. LUFA) durchzuführen. Die 

Untersuchungsergebnisse sind der Unteren Was-

serbehörde mit einer Erläuterung der jeweiligen 

Kreisstelle der Landwirtschaftskammer NRW zuzu-

leiten.

 Die Untere Wasserbehörde ist berechtigt, weitere 

Bodenproben von einer fachlich geeigneten neu-

tralen Stelle entnehmen zu lassen.
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§ 4

Militärische Übungen und Liegenschaften

Bei militärischen Übungen und Liegenschaften sind die 

im Merkblatt W 106 des DVGW „Militärische Übungen 

und Liegenschaften der Streitkräfte in Wasserschutz-

gebieten“ in der jeweils gültigen Fassung festgelegten 

Erlaubnisse und Verbote zu beachten.

§ 5

Duldungspfl ichten

(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grund-

stücken im Wasserschutzgebiet sowie die Begüns-

tigte haben die wasserbehördliche Überwachung 

des Wasserschutzgebietes, insbesondere hinsicht-

lich der Befolgung der Vorschriften dieser Verord-

nung und der nach ihr getroffenen Anordnungen, 

sowie die Beobachtung der Gewässer und des Bo-

dens gem. § 19 Abs. 2 Nr. 2, § 21 WHG und §§ 116, 

117 und 167 Abs. 2 LWG zu dulden.

(2) Anlagen und sonstige Einrichtungen, die zum Zeit-

punkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung beste-

hen und die nach Maßgabe des sonstigen öffent-

lichen Rechts im Bestand und Betrieb geschützt 

sind, genießen Bestandsschutz. Eigentümer und 

Nutzungsberechtigte sowie die Begünstigte haben 

jedoch zu dulden, dass solche Anlagen und Ein-

richtungen an die Vorschriften der Verordnung an-

gepasst und erforderliche Sicherungsmaßnahmen 

getroffen werden (§ 19 Abs. 2 Nr. 2 WHG).

(3) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grund-

stücken im Wasserschutzgebiet und die Begünstig-

te haben darüber hinaus 

1. das Errichten, Betreiben und Unterhalten von 

Einrichtungen zur Sicherung der Zone I gegen 

unbefugtes Betreten,

2. das Aufstellen, Unterhalten oder Beseitigen von 

Hinweis-, Warn-, Gebots- und Verbotszeichen,

3. das Auffüllen von Mulden und Erdaufschlüssen 

sowie das Beseitigen von Ablagerungen,

4. das Betreten der Grundstücke zur Beobachtung, 

Messung und Untersuchung der Gewässer und 

zur Entnahme von Bodenproben,

5. die Anlage und den Betrieb von Grundwasserbe-

obachtungsbrunnen und Messstellen an oberir-

dischen Gewässern und

6. das Errichten und Unterhalten von Anlagen zur 

Sicherung gegen Überschwemmungen 

 durch die zuständige Behörde zu dulden. Die zu-

ständige Behörde informiert den Betroffenen vorab.

(4) Die Untere Wasserbehörde ordnet gegenüber den be-

troffenen Eigentümern oder Nutzungsberechtigten 

oder der Begünstigten die gem. Abs. 1 - 3 zu dul-

denden Maßnahmen durch schriftlichen Bescheid 

an. Die Begünstigte ist vorher zu hören; bei fach-

spezifi schen Fragen sind ggf. auch andere Träger 

öffentlicher Belange (z. B. Landwirtschaftskammer 

NRW, Forstamt) zu hören. Soweit bergrechtliche Be-

lange berührt sind, ergeht die Entscheidung im Be-

nehmen mit der Bergbehörde. Die Begünstigte und 

die am Verfahren Beteiligten erhalten Abschriften 

nachrichtlich zur Kenntnis.

§ 6

Genehmigungen

(1) Über die Genehmigung nach § 2 Abs. 5  i. V. m. der 

Anlage B dieser Verordnung entscheidet die zustän-

dige Untere Wasserbehörde. Dem Genehmigungs-

antrag sind in vierfacher Ausfertigung Unterlagen 

wie Beschreibungen, Pläne, Zeichnungen, Berech-

nungen und sonstige Nachweise beizufügen, soweit 

sie zur Beurteilung des Antrages erforderlich sind.

(2) Die Untere Wasserbehörde beteiligt die Begünstig-

te. Sie kann vor ihrer Entscheidung bei fachspezi-

fi schen Fragen ggf. auch andere Träger öffentlicher 

Belange hören.

(3) Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auf-

lagen versehen und befristet werden. Sie kann zu-

rückgenommen oder nachträglich mit zusätzlichen 

Anforderungen versehen oder weiteren Einschrän-

kungen unterworfen werden, soweit es das Inte-

resse der öffentlichen Wasserversorgung gebietet, 

die Gewässer im Rahmen dieser Verordnung vor 

nachteiligen Einwirkungen zu schützen, die bei der 

Erteilung der Genehmigung nicht voraussehbar wa-

ren. Sie kann auch einmalig für eine bestimmte 

Zahl in der Zukunft liegender Handlungen gleicher 

Art erteilt werden. 

(4) Der Bescheid über den Genehmigungsantrag ist 

dem Antragsteller zuzustellen und allen am Verwal-

tungsverfahren Beteiligten zu übersenden.

(5) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei 

Jahren nach Bestandskraft der Genehmigung mit 

der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen 

oder die Ausführung ein Jahr unterbrochen worden 

ist. 

(6) Einer besonderen Genehmigung nach den Vor-

schriften dieser Verordnung bedarf es nicht für 

Handlungen, die nach anderen Bestimmungen ei-

ner Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, berg-

rechtlichen Betriebsplanzulassung oder sonstigen 

behördlichen Zulassung bedürfen, wenn diese von 

der Unteren oder Oberen Wasserbehörde oder mit 

deren Einvernehmen erteilt wird. 

§ 7

Befreiungen

(1) Die Untere Wasserbehörde kann auf Antrag von den 

Verboten des § 2 Abs. 4 und 5 i. V. m. der Anlage 

B dieser Verordnung eine Befreiung erteilen, wenn 

andere Rechtsvorschriften dem nicht entgegenste-

hen und

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abwei-

chung erfordern oder

2. das Verbot zu einer offenbar nicht beabsichtigten 

Härte führt und die Abweichung mit den Belan-

gen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere 

des Gewässerschutzes, im Sinne dieser Verord-

nung vereinbar ist.

 Vor der Entscheidung ist die Begünstigte zu beteili-

gen.

(2) Der Begünstigten kann auf Antrag von der Unteren 

Wasserbehörde eine Befreiung von den Verboten 

dieser Verordnung erteilt werden, soweit dies zum 

Betrieb der Wassergewinnungs- und -versorgungs-

anlagen erforderlich und mit den Belangen des 

Wohls der Allgemeinheit vereinbar ist.
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(3) Vor der Entscheidung über eine Befreiung nach 

Abs. 1 oder Abs. 2 ist von der Unteren Wasserbe-

hörde in hygienischen und gesundheitlichen Fra-

gen eine Stellungnahme der zuständigen Unteren 

Gesundheitsbehörde und bei landwirtschaftlichen 

Fragen der Landwirtschaftskammer NRW einzuho-

len. 

(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 6 Abs. 1 - 5 

entsprechend.

§ 8

Entschädigungen und Ausgleichszahlungen

(1) Stellt eine Anordnung nach dieser Verordnung eine 

Enteignung dar, befi ndet die Obere Wasserbehörde 

auf Antrag des Betroffenen über die Entschädigung 

gem. §§ 19 Abs. 3, 20 WHG, §§ 15 Abs. 2, 134 und 

135 LWG.

(2) Setzt eine Anordnung nach dieser Verordnung 

erhöhte Anforderungen fest, die die ordnungsge-

mäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines 

Grundstückes beschränken, so ist für die dadurch 

verursachten wirtschaftlichen Nachteile auf Antrag 

eines Beteiligten durch die Obere Wasserbehörde 

gem. § 19 Abs. 4 WHG, § 15 Abs. 2 und 3 LWG ein 

angemessener Ausgleich festzusetzen, soweit nicht 

eine Entschädigungspfl icht nach Abs. 1 besteht.

 Der Antrag setzt voraus, dass die Beteiligten sich 

ernsthaft um eine gütliche Einigung vergeblich be-

müht haben.

§ 9

Überwachung

Bestehende Anlagen oder Einrichtungen im Wasser-

schutzgebiet sind von Amts wegen durch die Untere 

Wasserbehörde und die Untere Gesundheitsbehörde 

zu überprüfen und zu überwachen (Wasserbehörde: 

§ 116 LWG i. V. m. ZustVOtU; Gesundheitsbehörde: 

Trinkwasserverordnung – TrinkwV –).

§ 10

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 41 Abs. 1 Nr. 2 

WHG, § 161 Abs. 1 Nr. 2 LWG handelt, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig eine nach § 2 Abs. 4 und 5 i. V. 

m. der Anlage B dieser Verordnung genehmigungs-

pfl ichtige Handlung ohne die Genehmigung nach 

§ 6 oder eine nach dieser Verordnung verbotene 

Handlung ohne eine Befreiung nach § 7 vornimmt 

oder Aufl agen eines entsprechenden Bescheides 

nicht einhält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 

von zurzeit bis zu 50 000,– Euro geahndet werden 

(§ 161 Abs. 4 LWG).

§ 11

Andere Rechtsvorschriften

Die in anderen Rechtsvorschriften vorgesehenen An-

zeige-, Genehmigungs-, Duldungs- oder Zulassungs-

pfl ichten, Beschränkungen oder Verbote bleiben un-

berührt.

§ 12

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer 

Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 

Arnsberg in Kraft und gilt 40 Jahre (§ 14 Abs. 4 LWG).

Arnsberg, 29. 12. 2006

Az.: 54.01.04.01-958-625

Bezirksregierung

als Obere Wasserbehörde

gez. Helmut Diegel

Regierungspräsident

Anlage A
- Begriffsbestimmungen -

zur ordnungsbehördlichen Verordnung 

zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes 

für das Einzugsgebiet der 

Wassergewinnungsanlagen „Twillmecke“

- Wasserschutzgebietsverordnung 
„Bestwig-Ramsbeck/Twillmecke“ -

Im Sinne dieser Verordnung sind

1. Wassergefährdende Stoffe (§ 19g (5) WHG i. V. m. 
§ 1 VAwS)
 feste, fl üssige oder gasförmige Stoffe, die sich im 

Wasser lösen, sich mit diesem vermischen, an sei-

nen Inhaltsstoffen haften oder seine Oberfl äche 

bedecken und dadurch die physikalischen, che-

mischen oder biologischen Eigenschaften des Was-

sers nachteilig verändern können, insbesondere

- Säuren, Laugen

- Alkalimetalle, Siliciumlegierungen mit über 30 

v. H. Silicium, metallorganische Verbindungen, 

Halogene, Säurehalogenide, Metallcarbonyle und 

Beizsalze

- Mineral- und Teeröle sowie deren Produkte

- fl üssige und wasserlösliche Kohlenwasserstof-

fe, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ester, halogen-, 

stickstoff- und schwefelhaltige organische Ver-

bindungen

- biologische und chemische Mittel für Pfl anzen-

schutz, zur Schädlings- oder Aufwuchsbekämp-

fung sowie zur Wachstumsregelung (Pfl anzen-

schutzmittel)

- Gifte.

 Zu diesen gehören auch die in der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz 

über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in 

Wassergefährdungsklassen - Verwaltungsvorschrift 

wassergefährdende Stoffe (VwVwS) - des Bundesmi-

nisteriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit in der jeweils gültigen Fassung aufgeführ-

ten wassergefährdenden Stoffe.

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen

 selbstständige und ortsfeste oder ortsfest benutzte 

Funktionseinheiten. Betrieblich verbundene un-

selbstständige Funktionseinheiten bilden eine An-

lage (§ 2 Abs. 1  Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über 

Fachbetriebe - VAwS).
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Unterirdisch sind Behälter und Rohrleitungen, die voll-

ständig oder teilweise im Erdreich eingebettet sind. Alle 

anderen Behälter und Rohrleitungen gelten als oberir-

disch (§ 2 Abs. 2 VAwS).

Die Regelungen in Bezug auf Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen schließen den Umgang 
und das Lagern mit ein.

3. Wesentliches Ändern
 jede Änderung bzw. Erweiterung, die die Frage nach 

einer Besorgnis der Gewässergefährdung erneut 

aufwirft. 

 Darüber hinaus ist hierunter auch das Erweitern 

und die Nutzungsänderung von Gebäuden im Sinne 

der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(BauO NRW) zu verstehen.

4. Düngemittel
 Stoffe, die dazu bestimmt sind, unmittelbar oder 

mittelbar Nutzpfl anzen zugeführt zu werden, um 

ihr Wachstum zu fördern, ihren Ertrag zu erhö-

hen oder ihre Qualität zu verbessern; ausgenom-

men sind Stoffe, die überwiegend dazu bestimmt 

sind, Pfl anzen vor Schadorganismen und Krank-

heiten zu schützen oder, ohne zur Ernährung von 

Pfl anzen bestimmt zu sein, die Lebensvorgänge von 

Pfl anzen zu beeinfl ussen, sowie Bodenhilfsstoffe, 

Kultursubstrate, Pfl anzenhilfsmittel, Kohlendioxid, 

Torf und Wasser (vgl. § 1 Nr. 3 ff. Düngemittelgesetz 

- DüngeMG).

4.1 Wirtschaftsdünger
 tierische Ausscheidungen, Gülle, Jauche, Stall-

mist, Stroh sowie ähnliche Nebenerzeugnisse aus 

der landwirtschaftlichen Produktion, auch wei-

terbehandelt, die dazu bestimmt sind, zu einem 

der in Nr. 4, 1. Teilsatz genannten Zwecke ange-

wandt zu werden.

4.2 Sekundärrohstoffdünger 
 Abwasser, Fäkalien, Klärschlamm und ähnliche 

Stoffe aus Siedlungsabfällen und vergleichbare 

Stoffe aus anderen Quellen, jeweils auch weiter-

behandelt und in Mischungen untereinander mit 

Stoffen nach § 1 Nr. 1 – 5 DüngeMG, die dazu 

bestimmt sind, zu einem der in Nr. 4, 1. Teilsatz 

genannten Zwecke angewandt zu werden.

4.2.1 Bioabfälle 

 Abfälle tierischer oder pfl anzlicher Herkunft zur 

Verwertung, die durch Mikroorganismen, bo-

denbürtige Lebewesen oder Enzyme abgebaut 

werden können; hierzu gehören insbesondere 

die in Anhang 1 Nr. 1 der Bioabfallverordnung 

(BioAbfV) genannten Abfälle; Bodenmaterial 

ohne wesentliche Anteile an Bioabfällen gehört 

nicht zu den Bioabfällen; Pfl anzenreste, die 

auf forst- oder landwirtschaftlich genutzten 

Flächen anfallen und auf diesen Flächen ver-

bleiben, sind keine Bioabfälle (§ 2 Abs. 1 Bio-

AbfV).

5. Intensivkulturen 
 landwirtschaftliche Kulturen mit hohem Dünge-

mittel- und/oder Pfl anzenschutzmittel-Einsatz und 

dauernder Bearbeitung, die stets an gleicher Stelle 

angebaut werden.

6. Intensivtierhaltungen
 Tierhaltungen im Freien, bei denen das Futter nicht 

zum überwiegenden Teil durch unmittelbare Bo-

denertragsnutzung gewonnen werden kann.

7. Intensivbeweidung

 die großfl ächige Zerstörung der Grasnarbe durch 

überproportionale Beweidungsintensität.

8. Pferche
 eingezäunte Flächen, die zur mehrtägigen Unter-

bringung von Schafen dienen.

9. Dauergrünland
 nicht in die Fruchtfolge einbezogene Flächen, auf 

denen ständig für einen Zeitraum von mindestens 

fünf Jahren Gras erzeugt wird. Es kann sich um 

eingesätes oder natürliches Grasland handeln. Zum 

Zwecke einer Grünlandnutzung im Rahmen des Ver-

tragsnaturschutzes oder Vertragsgewässerschutzes 

eingebrachte Ackerfl ächen fallen nicht unter diese 

Regelung.

10. Kahlhieb
 die Entnahme aller Bäume auf der Bestandsfl äche. 

Eine Lichthauung, die den Bestockungsgrad auf 

weniger als 0,4 absenkt, ist dem Kahlhieb gleichge-

setzt.

Anlage B
zur ordnungsbehördlichen Verordnung 

zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das 

Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen „Twillmecke“

- Wasserschutzgebietsverordnung „Bestwig-Ramsbeck/Twillmecke“ -

Inhaltsverzeichnis:

1. Abfallwirtschaft

2. Bodeneingriffe

3. Gebäude, bauliche Anlagen und Nutzungen i. S. d. BauO NRW 

4. Baustelleneinrichtung 

5. Fischwirtschaft

6. Forstwirtschaft

7. Weihnachtsbaumkulturen
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  8. Landwirtschaft und Gartenbau 

  9. Pfl anzenschutzmittel

  10. Verkehrsanlagen

  11. Anlagen zum Güterumschlag, die nicht unter Nr. 12 geregelt sind

  12. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen i. S. d. § 19g WHG

  13. Anlagen zum Erzeugen, Bearbeiten, Verarbeiten oder Spalten von Kernbrennstoffen, 

   zum Aufarbeiten bestrahlter Kernbrennstoffe und zum Erzeugen ionisierender Strahlen 

   sowie das Lagern und Zwischenlagern radioaktiver Stoffe

 

Genehmigungspfl ichtige und verbotene Handlungen und Maßnahmen

In der Schutzzone I sind gem. § 2 (4) der Verordnung auch alle unter Nrn. 1 - 13 aufgeführten 
Handlungen verboten.

Zeichenerklärung: 

V  =  Handlung oder Maßnahme ist verboten, Befreiung kann unter Aufl agen und Bedingungen erteilt 

  werden

G  =  Handlung oder Maßnahme unterliegt der Genehmigungspfl icht durch die Wasserbehörde

 -   =  durch Schutzgebietsverordnung nicht geregelt

Nr. Tatbestand und Handlung III II

1 Abfallwirtschaft 
1.1 Anlagen zur Beseitigung (Ablagern) von Abfällen (De-

ponien) 
Errichten, wesentliches Ändern V

G: Anlagen zum Ablagern nicht 
nachteilig veränderter Lo-
cker- und Festgesteine 

V

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

Errichten und  wesentliches Ändern von Anlagen zur 
Beseitigung (Lagern und Behandeln) und Verwertung 
von Abfällen 

die überwachungsbedürftig oder besonders überwachungs-
bedürftig gem. § 41 KrW-/AbfG i. V. m. dem untergesetzli-
chen Regelwerk sind 

die nicht überwachungsbedürftig oder nicht besonders 
überwachungsbedürftig sind 

V

G

V

V

2 Bodeneingriffe
2.1 

2.1.1 

2.1.2 

Gewinnung von Bodenschätzen i. S. d. AbgrG NRW  

oberhalb vom Grundwasser 

im Grundwasser 

G

V

V

V
2.2 Grabungen und künstliche Erdaufschlüsse (z.B. wissen-

schaftliche Grabungen, Ausschachtungen, Verlegung von 
Versorgungsleitungen, Bohrungen, Schürfungen) 

G
ausgenommen:   
- Weidebrunnen  
- Ausschachtungen bei bauge- 
  nehmigungsfreien bzw. bau- 
  genehmigten Vorhaben gemäß 

G
ausgenommen:
Weidebrunnen 

BauO NRW 
Unterhaltungsmaßnahmen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit oder zur Abwendung einer drohenden Gefahr unabweisbar 
notwendig sind, sind der Unteren Wasserbehörde unverzüglich nachträglich anzuzeigen..
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.

2.3 Verwenden auswasch- oder auslaugbarer wasserge-
fährdender Stoffe im Erd- und Tiefbau, soweit von die-
sen eine Gefährdung für das Grundwasser ausgeht und 
die Gefahr des Austrags des Stoffes bestehen kann (z.B. 
Bauschutt, Müllverbrennungsrückstände, Schlacken, teer- 
und phenolhaltige Stoffe) 

G: 
Verwendung nach dem Stand 
der Technik mit Materialien, die 
den gesetzlichen und ministe-
riellen Anforderungen für eine 
Verwendung entsprechen 

V

2.4 Sprengungen G V

3 Gebäude, bauliche Anlagen und Nutzungen i. 
S. d. BauO NRW 

3.1 Motorsportanlagen und Motorsport 
Errichten, wesentliches Ändern von Motorsportanlagen 
sowie Durchführen von Motorsportveranstaltungen außer-
halb von Motorsportanlagen 

V V

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

Campingplätze/Zeltlager 

Errichten, wesentliches Ändern von Campingplätzen 

Zelten und Lagern 

G

-

V

V

3.3 Märkte, Volksfeste oder ähnliche Veranstaltungen 
außerhalb dafür zugelassener baulicher Anlagen G G

3.4 

3.4.1 

3.4.2 

Schießstätten außerhalb von Gebäuden 

Errichten 

wesentliches Ändern

V

G

V

V
3.5 

3.5.1 

3.5.2

Windkraftanlagen 

Errichten 

wesentliches Ändern 

G

G

V

G
3.6 

3.6.1 

3.6.2

Gebäude und sonstige bauliche Anlagen,
die nicht gesondert in den Anlagen A und B dieser Verord-
nung geregelt sind 

Errichten 

Wiederherstellen, wesentliches Ändern 

G
ausgenommen:
baugenehmigungsfreie Vorha-
ben sowie Vorhaben im beplan-
ten Bereich gemäß § 30 BauGB  

G
ausgenommen:
baugenehmigungsfreie Vorha-
ben sowie Vorhaben im beplan-
ten Bereich gemäß § 30 BauGB 

V
G:  
-  privilegierte Bauvorhaben 
gem. § 35 Abs. 1 BauGB für 
in der Schutzzone II beste-
hende Betriebe  

- Baulückenschließung inner-
halb im Zusammenhang 
bebauter Ortsteile, wenn das 
Abwasser (ausgenommen 
Niederschlagswasser) aus 
der Schutzzone II herausge-
leitet wird 

V
G:  soweit keine Erhöhung 

des Gefährdungspotentials 
zu besorgen ist  

4 Baustelleneinrichtung
soweit Aufenthaltsunterkünfte, sanitäre Einrichtungen und 
Baustofflager geschaffen oder Maschinen gewartet werden

- V

5 Fischwirtschaft 
Fischhaltung mit Zufütterung, Netzfischhaltung V V

Nr. Tatbestand und Handlung III II

.
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6.1 

6.1.1 

6.1.2 

Wald 

Kahlhieb oder eine diesem in der Wirkung gleichkommende 
Lichthauung  

Umwandlung von Wald in andere Nutzungsarten 

 - 

-

G: über 0,3 ha 

V

6.2 Nährstoffträger 
Aufbringen V

G:  forstwirtschaftliche Kom-
pensationskalkung zur 

      Eindämmung von Wald- 
      schäden 

V
G:  forstwirtschaftliche Kom-

pensationskalkung zur 
Eindämmung von Wald-
schäden 

6.3 Pflanzenschutzmittel  
Verwenden von in Wasserschutzgebieten zugelassenen 
Pflanzenschutzmitteln aus der Luft 

G G

7

7.1 

7.2 

Weihnachtsbaumkulturen

Anlegen und Erweitern  

Entnahme von Ballen 

G

G

G

V

8 Landwirtschaft und Gartenbau
8.1 Dauergrünland 

Umwandlung in eine andere landwirtschaftliche oder garten-
bauliche Nutzung

G V

8.2 

8.2.1 

8.2.2 

Gartenbaubetriebe 

Neuanlegen, wesentliches Ändern 

Umwidmung landwirtschaftlicher Betriebe

G

G

V

G
8.3 Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle 

und Silagesickersäften i. S. d. § 19g Abs. 2 WHG (JGS-
Anlagen) sowie ortsfeste Anlagen zum Lagern von 
Festmist  
Errichten, wesentliches Ändern G V

8.4 

8.4.1 

8.4.2 

Silagen/Silagemieten  

Silagelagerung außerhalb fester Anlagen 

Fahrsilos  
Errichten, wesentliches Ändern 

V
ausgenommen:
Ballensilage in Schutzfolie 
oder vergleichbare Silierver-
fahren, mit mindestens 30 % 
Trockengehalt, von denen 
keine Umweltgefährdung aus-
geht 

G

V
ausgenommen:
Ballensilage in Schutzfolie 
oder vergleichbare Silierver-
fahren, mit mindestens 30 % 
Trockengehalt, von denen 
keine Umweltgefährdung 
ausgeht 

G
8.5 Intensivkulturen 

Neuanlegen, Erweitern V V

8.6 Intensivtierhaltung 
Errichten, wesentliches Ändern V V

8.7 Intensivbeweidung V V

8.8 Pferche - V
8.9 Aufbringen von Sekundärrohstoffdünger V

ausgenommen:
Gartenkompost im häuslichen 
Bereich 

G: Bioabfälle pflanzlicher Her-
kunft, soweit es sich um 
kompostierbare Abfälle 
(EAK: 20 02 01) handelt so-
wie Biokomposte mit dem 
Rottungsgrad 4 und höher 

V
ausgenommen:
Gartenkompost im häuslichen 
Bereich  

.

6 Forstwirtschaft
Nr. Tatbestand und Handlung III II
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Nr. Tatbestand und Handlung III II
8.10 Aufbringen von Gülle, Jauche, Silagesickersaft und 

Festmist 
V

ausgenommen:
Düngung nach § 3 

V

8.11 Aufbringen von Mineraldünger V
ausgenommen:
Düngung nach § 3 

V
ausgenommen:
Düngung nach § 3 

9 Verwenden von in Wasserschutzgebieten zugelassenen 
Pflanzenschutzmitteln aus der Luft (soweit nicht unter 
6.3 geregelt) 

V V

10 Verkehrsanlagen 

10.1 Bau neuer Straßen und Wege  G V
G:   Wirtschaftswege 

10.2 wesentliches Ändern bestehender Straßen und Wege  G G

10.3 

10.3.1 

10.3.2 

Rastanlagen, Parkplätze und Stellplätze 

Errichten 

wesentliches Ändern  

G: 
für mehr als 10 Kfz 

G

V
G: bis zu 10 Kfz 

V
G: Maßnahmen, die den Ge-

wässerschutz verbessern 

11 Anlagen zum Güterumschlag, die nicht unter Ziffer 
12 geregelt sind 
Errichten, wesentliches Ändern G V

12 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen i. S. 
d. § 19g WHG

12.1 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
Errichten, wesentliches Ändern V

G: Anlagen bis zu 40.000 l 
unterirdisch bzw. 100.000 l 
oberirdisch  

ausgenommen:
gegen Auslaufen gesicherte 
Kleingebinde bis insgesamt 
maximal 450 l  

V
G: Anlagen zum Lagern 

landwirtschaftlicher Be-
triebsmittel (z. B. Pflan-
zenbehandlungsmittel, 
Düngemittel) 

ausgenommen:
gegen Auslaufen gesicherte 
Kleingebinde bis insgesamt 
maximal 450 l 

12.2 Transport wassergefährdender Stoffe - V
ausgenommen:
- Liefer- und Abholverkehr für 
Anwohner des Wasser-
schutzgebietes 

- Durchtransport im Rahmen 
der land- und forstwirtschaft-
lichen Nutzung 

13 Anlagen zum Erzeugen, Bearbeiten, Verarbei-
ten oder Spalten von Kernbrennstoffen, zum 

                           

Aufarbeiten bestrahlter Kernbrennstoffe und 
zum Erzeugen ionisierender Strahlen sowie 
das Lagern und Zwischenlagern radioaktiver 
Stoffe 
Errichten, wesentliches Ändern

                              
V

ausgenommen:
das Lagern und Verwenden 
radioaktiver Stoffe im medizini-
schen Bereich sowie im Bereich 
der Prüf-, Regel- und Mess-
technik 

                  
V

(4374) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 37
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60. Vermessungsgenehmigung II 
bei Katastervermessungen

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 16. 1. 2007

33.2416

Dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-

Ing. Klaus Wolff in Hamm habe ich die Vermessungs-

genehmigung II für die Dipl.-Ing.in (FH) Christiane Eli-

sabeth Wolff erteilt. 

Die Genehmigung gilt ab dem 17. 1. 2007.

(48) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 46

61. Erlöschen 
einer Vermessungsgenehmigung II

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 9. 1. 2007

33.2416

Der Dipl.-Ing. (FH) Christian Dreisbach ist am 31. 12. 

2006 aus den Diensten des Herrn Öffentl. best. Verm-

Ingenieurs Dipl.-Ing. Friedhelm Clemens in 57368 Len-

nestadt ausgeschieden. Damit ist die Herrn ÖbVermIng 

Clemens mit meiner Verfügung vom 7. 3. 2005, Az.: 

w.o. erteilte Vermessungsgenehmigung II erloschen.

(48) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 46

62. Ordnungsbehördliche Verordnung
des Forstamtes Arnsberg 

vom 19. 1. 2007

Veröffentlichung in örtlichen Medien

Die Sturmkatastrophe vom 18. auf den 19. Januar 

2007 hat große Schäden auch im Hoheitsbereich des 

Forstamtes Arnsberg verursacht. Diese Situation stellt 

eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

im Wald dar. 

Waldfl ächen wurden vollständig geworfen, einzel-

ne Bäume geworfen und gebrochen. Auf den nassen 

Böden sind Bäume angeschoben und drohen in der 

nächsten Zeit umzustürzen. In allen Waldbeständen 

und besonders auch an Waldwegen und öffentlichen 

Straßen ist mit weiterem Wurf und Bruch von Bäumen 

zu rechnen. 

Das Forstamt, die Städte und private Waldbesit-

zer beseitigen aktuell die Schäden und führen Ar-

beiten zur Gefahrenabwehr durch. Diese Arbei-

ten dürfen nicht behindert werden. Beim Betre-

ten des Waldes droht Gefahr für Leib und Leben.

Das Forstamt Arnsberg des Landesbetriebes Wald und 

Holz als zuständige Forstbehörde erlässt daher fol-

gende ordnungsbehördliche Verordnung gemäß § 27 

Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NW):

Landesbetrieb Wald und Holz NRW

Forstamt Arnsberg

Obereimer 13

59821 Arnsberg

Ordnungsbehördliche Verordnung gemäß § 27 OBG 
NW zur Sperrung von Wald

Wald im Sinne des § 2 Bundeswaldgesetz wird in den 

Stadtgebieten Arnsberg und Sundern mit sofortiger 

Wirkung auf der Grundlage von § 52 Landesforstgesetz 

NW (LFoG) in Verbindung mit § 1 Ordnungsbehörden-

gesetz NW für das Betreten zum Zwecke der Erholung 

gesperrt. Das Betreten des Waldes gemäß § 2 LFoG ist 

nicht gestattet. Diese Verordnung dient dem Schutz 

von Leib und Leben der Waldbesucher.Die Verordnung 

gilt mit sofortiger Wirkung bis zu ihrem Widerruf.

Arnsberg, 19. Januar 2007

Im Auftrag:

gez. Bergen

(218) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 46

63. Allgemeinverfügung
 des Landesbetriebs Wald und Holz NRW

Landesbetrieb Wald und Holz  Düsseldorf, 15. 1. 2007

Nordrhein-Westfalen 

- Obere Jagdbehörde -

Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 

erlässt folgende

 Allgemeinverfügung

I. Nach § 22 Abs. l Bundesjagdgesetz (BJG) vom 11. 

10. 2002 (BGBl. I S. 3970) in der jeweils geltenden 

Fassung i. V. m. § 24 Abs. 2 Landesjagdgesetz Nor-

drhein-Westfalen (LJG-NRW) vom 25. 9. 2001 (GV 

NRW. S. 738) in der jeweils geltenden Fassung wird 

die in § 1 Abs. 1 Nr. 17 der Bundesjagdzeitenverord-

nung vom 25. 4. 2002 (BGBl. I S. 1487) festgelegte 

Schonzeit für Ringeltauben zur Vermeidung übermä-

ßiger Wildschäden an landwirtschaftlichen Kulturen 

im Regierungsbezirk Arnsberg wie folgt aufgehoben:

Gemeinde/ Stadt/Kreis gefährdete Kulturen Zeitraum

Stadt Bochum Gemüse, Getreide, Raps 21. 2. bis 31.10.

 

Stadt Dortmund Gemüse, Getreide, Raps 21. 2. bis 31.10.

 

Stadt Hagen Gemüse, Getreide, Raps 21. 2. bis 31.10.

 

Stadt Hamm Gemüse, Getreide, Raps 21. 2. bis 31.10.

 
Stadt Herne Getreide, Raps, 

Erdbeeren

21. 2. bis 31.10.

 

Ennepe-Ruhr-Kreis Gemüse, Getreide, Raps 21. 2. bis 31.10.

 

Hochsauerlandkreis Getreide, Raps 21. 2. bis 31.10.

 

RUNDVERFÜGUNGEN

5
Kataster- und Vermessungs-

Angelegenheiten

Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behörden und DienststellenC
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Kreis Soest Gemüse, Getreide, Raps 21. 2. bis 31.10.

Erbsen, Bohnen 01. 3. bis 15. 8.

Leguminosen 15. 7. bis 31.10.

 
Kreis Unna Gemüse, Getreide, Raps, 

Erdbeeren

21. 2. bis 31.10.

 

Die Jagd darf nur an oder auf den gefährdeten Flächen 

sowie an Orten, die in einem räumlich-funktionellen 

Zusammenhang zu diesen Flächen stehen, und in den 

angegebenen Zeiträumen ausgeübt werden.

Es dürfen nur Ringeltauben aus Schwärmen bejagt 

werden.

II. Den einzelnen Jagdausübungsberechtigten wird 

auferlegt, die Anzahl der in diesem Zeitraum er-

legten Ringeltauben spätestens bis zum 15.Novem-

ber 2007 den Unteren Jagdbehörden zu melden. 

Fehlanzeige ist erforderlich.

III. Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden, wenn die Vorausset-

zungen für die Aufhebung der Schonzeit entfallen.

IV. Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis zum 31. 

10. 2007.

V. Meine Allgemeinverfügungen zur Schonzeitaufhe-

bung von Ringeltauben vom 19. 1. 2006 und vom 

26. 1. 2006 (Abl. Bez. Reg. Abg. 2006, S. 31, 87) 

widerrufe ich hiermit.

VI. Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes  für das Land 

Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 12. 11. 

1999 (GV NRW. 1999 S. 602) öffentlich bekannt ge-

macht. Sie wird am Tag nach der Bekanntmachung 

im Amtsblatt des Regierungsbezirks Arnsberg 

wirksam.

VII. Diese Verfügung kann beim Landesbetrieb Wald 

und Holz Nordrhein-Westfalen, Münsterstraße 

169, 40476 Düsseldorf, während der allgemeinen 

Geschäftszeiten in Raum 205, 2. OG, eingesehen 

werden.

Begründung und Hinweise

Diese Maßnahme ist im Sinne des Art. 9 Abs. l a) 

3. Alt. der EG-Vogelschutzrichtlinie erforderlich, um 

erhebliche Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen 

abzuwenden, weil es keine andere zufrieden stellende 

Lösung und insbesondere keine wirksamen Abwehr-

maßnahmen gibt. 

Die Bejagung während der Brut- und Aufzuchtzeit ist 

deshalb unter arten- und tierschutzrechtlichen Ge-

sichtspunkten ausnahmsweise vertretbar.

Feststellungen der Forschungsstelle für Jagdkunde 

und Wildschadenverhütung des Landes Nordrhein-

Westfalen haben ergeben, dass die Türkentaube an 

der Schadenverursachung kaum beteiligt ist. Deshalb 

wird die Schonzeitaufhebung auf die Ringeltaube be-

schränkt; die ganzjährige Schonzeit der übrigen Ar-

ten, insbesondere der Hohl- und Turteltauben, bleiben 

ebenfalls unberührt. 

Grundsätzlich dürfen nach § 22 Abs. 4 BJG bis zum 

Selbständigwerden der Jungtiere die für die Aufzucht 

notwendigen Elterntiere nicht bejagt werden. Dies sind 

nach Feststellungen der Forschungsstelle überwiegend 

einzeln oder paarweise fl iegende Tauben. Deshalb muss 

der Abschuss auf Ringeltauben, die in Schwärmen auf-

treten, beschränkt bleiben.

Frei fl iegende oder verwilderte Brief- oder sonstige 

Haustauben dürfen aus jagdrechtlichen Gründen nicht 

erlegt werden, weil sie kein jagdbares Wild sind und der 

Abschuss auch durch den Jagdschutz nicht gerecht-

fertigt ist.

Die Frist unter Ziffer IV war auf den 31. 10. 2007 

festzusetzen, da in der gesamten Schonzeit gefährdete 

Kulturen vorhanden sind.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 

Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, 

Münsterstraße 169, 40476 Düsseldorf, einzulegen. 

Im Auftrag:

Fritzen-Welskop

(491) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 46

64. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Frau Claudia Köstner, Melanchthonstraße 16, 38300 

Wolfenbüttel  hat das Aufgebot des Sparkassenbuches 

Nr. 328 094 636 bei der Sparkasse Bochum – Ge-

schäftsstelle Oberdahlhausen -, bei der ersten Einzah-

lung lautend auf den Namen Claudia Köstner, bean-

tragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-

bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des Sparkassenbuches wird auf-

gefordert, binnen drei Monaten, spätestens in dem auf 

den 27. 4. 2007, 9.30 Uhr, vor dem unterzeichneten 

Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotstermin 

seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches 

anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung des 

Sparkassenbuches erfolgen wird.

K 4/07

Bochum, 11. 1. 2007

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(98) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 47

65. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Herr Franz Radej, Hegelstraße 2, 44805 Bochum, hat 

das Aufgebot des Sparkassenbuches Nr. 306 334 822 

bei der Sparkasse Bochum – Geschäftsstelle Gerthe -, 

bei der ersten Einzahlung lautend auf den Namen Franz 

Radej, beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-

bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des Sparkassenbuches wird auf-

gefordert, binnen drei Monaten, spätestens in dem auf 

den 27. 4. 2007, 9.00 Uhr, vor dem unterzeichneten 
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Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotstermin 

seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches 

anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung des 

Sparkassenbuches erfolgen wird.

R 3/07

Bochum, 11. 1. 2007

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(101) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 47

66. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Frau Frauke Seiffert, Im Krebsfeld 18, 44892 Bochum, 

hat das Aufgebot des Sparkassenbuches Nr. 307 134 

148 bei der Sparkasse Bochum – Geschäftsstelle Lan-

gendreer-Mitte -, bei der ersten Einzahlung lautend auf 

den Namen Frauke Seiffert, beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-

bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des Sparkassenbuches wird auf-

gefordert, binnen drei Monaten, spätestens in dem auf 

den 27. 4. 2007, 10.30 Uhr, vor dem unterzeichne-

ten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotster-

min seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches 

anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung des 

Sparkassenbuches erfolgen wird.

S 6/07

Bochum, 11. 1. 2007

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(92) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 48

67. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Herr Klaus Bednarz als Erbschaftsbevollmächtigter der 

verstorbenen Frau Ferdinande Bednarz, Neulüdersdorf 

15, 16775 Gransee hat das Aufgebot des Sparkassen-

buches Nr. 347 071 847 bei der Sparkasse Bochum 

– Geschäftsstelle Harpen -, bei der ersten Einzahlung 

lautend auf den Namen Ferdinande Bednarz, bean-

tragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-

bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des Sparkassenbuches wird auf-

gefordert, binnen drei Monaten, spätestens in dem auf 

den 27. 4. 2007, 10.00 Uhr, vor dem unterzeichne-

ten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotster-

min seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches 

anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung des 

Sparkassenbuches erfolgen wird.

B 5/07

Bochum, 11. 1. 2007

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(108) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 48

68. Aufgebot 
der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld

Der Inhaber des von der Sparkasse Ennepetal-Bre-

ckerfeld ausgestellten Sparbuches Nr. 38 544 466 wird 

hiermit aufgefordert, innerhalb von 3 Monaten seine 

Rechte unter Vorlegung des Sparbuches anzumelden, 

da das Sparbuch andernfalls für kraftlos erklärt wird.

Ennepetal, 17. 1. 2007

SPARKASSE ENNEPETAL-BRECKERFELD

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 48

69. Aufgebot 
der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld

Der Inhaber des von der Sparkasse Ennepetal-Brecker-

feld ausgestellten Sparkassenzertifi kates Nr. 31 466 

188 wird hiermit aufgefordert, innerhalb von 3 Mo-

naten seine Rechte unter Vorlegung des Sparkassen-

zertifi kates anzumelden, da das Sparkassenzertifi kat 

andernfalls für kraftlos erklärt wird.

Ennepetal, 11. 1. 2007

SPARKASSE ENNEPETAL-BRECKERFELD

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(61) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 48

70. Kraftloserklärung der Sparkasse Geseke

Das von der Sparkasse Geseke ausgestellte Sparkas-

senbuch Nr. 44 600 906 wird hiermit für kraftlos er-

klärt.

Geseke, 15. 1. 2007

Sparkasse Geseke

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(45) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 48

71. Kraftloserklärung 
der Sparkasse Hattingen

Wir erklären das Sparkassenbuch mit der Kontonum-

mer 320 023 575, ausgestellt von der Sparkasse Hat-

tingen, hiermit gemäß § 16 Abs. 2 Ziff. 6 SpkVo für 

kraftlos.

Hattingen, 10. 1. 2007

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

(48) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 48

72. Kraftloserklärung 
der Stadtsparkasse Schmallenberg

Das Sparkassenbuch Nr. 440 813 889 wird hiermit für 

kraftlos erklärt.

Schmallenberg, 10. 1. 2007

Stadtsparkasse Schmallenberg

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(45) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 48
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73. Kraftloserklärung 
der Stadtsparkasse Schmallenberg

Das Sparkassenbuch Nr. 350 026 175 wird hiermit für 

kraftlos erklärt.

Schmallenberg, 10. 1. 2007

Stadtsparkasse Schmallenberg

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(40) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 49

74. Aufgebot der Sparkasse Witten

Die Sparkassenbücher mit den Nummern 308 526 

698, 308 528 975 und 308 530 054, ausgestellt von 

der Sparkasse Witten, wurden als verloren gemeldet.

Es ergeht hiermit die Aufforderung an die Inhaber der 

Sparkassenbücher, binnen drei Monaten ihre Rechte 

unter Vorlage der Sparkassenbücher anzumelden, da 

andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt 

werden.

Witten, 15. 1. 2007

dro

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. Sommerfeldt     gez. i.A. Bartels

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2007, S. 49

Aufl ösung eines Vereins

Der Verein „Wir in Schalksmühle e.V.“ mit Sitz in 

Schalksmühle ist aufgelöst. Liquidatoren sind Georg 

Werth und Frank Blasius. Die Gläubiger des Vereins 

werden aufgefordert, etwaige Forderungen bei den Li-

quidatoren anzumelden.

Meine Privatanschrift lautet wie folgt:

Frank Blasius

Zum Bachlauf 6

58339 Breckerfeld (55)

Sonstige MitteilungenSonstige MitteilungenSonstige MitteilungenE
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